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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.2003

Norm

JN §1 CIc

ASGG §65 Abs1 Z1

TirPGG §12

Rechtssatz

Dem bezugsberechtigten Personenkreis steht nach dem Tod des ursprünglich Anspruchsberechtigten (nach § 12 Abs 1

TirPGG) ein eigener Leistungsanspruch hinsichtlich bereits fällig gewesener aber noch nicht ausbezahlter

Geldleistungen mit der dazugehörigen rechtlich geschützten Verfahrensposition zu.
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